
Landeshauptstadt Magdeburg 
- Der Oberbürgermeister – 

 
 

Dezernat: VI Amt 62 
 

 
Drucksache 
DS0692/04 

 
Datum 

15.09.2004 

 
Beschlussvorschlag Beratungsfolge Sitzung 

Tag 

Behandlung 

ange-
nommen 

abge-
lehnt 

ge-
ändert 

Der Oberbürgermeister 21.09.2004 nicht öffentlich    

Stadtrat 07.10.2004 öffentlich    

 
 

Beteiligung des  Ja 
 

Nein  

RPA   

Beteiligte Ämter 
 

KFP   
 BFP   

 
Kurztitel 
 
Parkumbenennung 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt die Umbenennung der Parkanlage „Bördegarten“  in 
 
 
                                                            Florapark 
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Pflichtaufgaben freiwillige Aufgaben Maßnahmenbeginn/ 

Jahr 
finanzielle 

Auswirkungen 

x     JA   NEIN x 
 
 
Gesamtkosten/Gesamtein- jährliche Finanzierung Objektbezogene Jahr der 
nahmen der Maßnahmen Folgekosten/ Eigenanteil Einnahmen Kassenwirk- 
(Beschaffungs-/ Folgelasten (i.d.R. = (Zuschüsse/ samkeit 
Herstellungskosten) ab Jahr   Kreditbedarf) Fördermittel,  
   Beiträge)  
 keine       
     
     
Euro   Euro   Euro   Euro     

 
 

Haushalt Verpflichtungs- Finanzplan / Invest. 
 ermächtigung Programm 
    

veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    
Mehreinn.:    Mehreinn.     Mehreinn.:    

   
Jahr                                  Euro 

 
Jahr                                     Euro 

davon Verwaltungs- davon Vermögens-           
haushalt im Jahr haushalt im Jahr           
     mit   Euro      mit   Euro           
    
Haushaltsstellen Haushaltsstellen   
      
    
 Prioritäten-Nr.:     

 
 
 
federführendes 
Amt 62 

Sachbearbeiter 
Herr Hesse, Tel.: 5405181 

Unterschrift AL 
Herr Neumann 

 
verantwortlicher 
Beigeordneter 

 
Unterschrift 

 
Herr Werner Kaleschky 
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Begründung: 
Der Umbenennungsvorschlag resultiert aus einem Wunsch des Flora-Park-Managements im Zuge 
verschiedener Marketingmaßnahmen gegenüber der Verwaltungsspitze der Landeshauptstadt 
Magdeburg. 
 
Anlieger sind von der Umbenennung nicht betroffen, da die Bezeichnungen „Bördegarten“ sowie 
künftig „Florapark“ keine postalischen Adressen sind. Allerdings geht durch die Umbenennung der 
Namensbezug der Straße „Am Bördegarten“, der Grundschule „Am Bördegarten“ sowie der 
Kleingartenanlage „Bördegarten“ verloren. 
 
Ein Umbenennungserfordernis aus Gründen der Gefahrenabwehr bzw. ordnungsrechtlichen 
Gründen besteht nicht. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Scananlage - Lageplan 
 
 
 
 


